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Im Anhang erhalten Sie die SBB-Weisung zu den Sicherheitsabständen von Hecken 
und Gehölzen entlang Bahnanlagen. Die meisten Linien im Kanton Aargau fallen 
unter das Lichtraumprofil Kategorie 2 (Anhang Seite 13). In den Anhängen der 
Weisung finden Sie ebenfalls die gesetzlichen Abstände gem. kant. Nachbarrechte 
und die Höhenklassen verschiedener Gehölze.	
  
	
  	
  
Wir beraten Sie gerne auch am konkreten Projekt.	
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Ergänzende Regelungen und Dokumente 
 
Bezeichnung Klassifikation Inhalt 
Unterhalt der Grünflächen an Bahnanla-
gen: Gräser und Gebüsche 

SN 671 560 Krautflächen und Gebüsche entlang der 
Gleise (Unterhaltszone) 

Unterhalt der Grünflächen an Bahnanla-
gen: Gräser und Gebüsche (Ergänzungs-
weisung zu SN 671 560) 

I-AM 13/01 Organisation, Ausführung sowie 
Verbrennverbot von Grüngut 

Vegetationskontrolle auf dem SBB-Netz I-20002 Herbizideinsatz und Grundwasserschutz 
Weisung betreffend chemische Vegetati-
onskontrolle auf und an Gleisanlagen für 
die Jahre 2006 – 2010 

BAV Herbizideinsatz und Grundwasserschutz 

Handbuch für die Projektierung: Grünflä-
chen bei Bahnanlangen 

Bau GD (1994) Gestaltung und Planung von Grünflächen 
bei Bahnanlagen 

Gestaltungsrichtlinien für Ingenieurbau-
werke 

W 40/92 Ästhetik der Ingenieurbauwerke 

Lichtraumprofil Normalspur und Meterspur RTE 20012 Technische Hinweise zum Lichtraumpro-
fil 

Verordnung über den Bau und Betrieb der 
Eisenbahnen (Eisenbahnverordnung, 
EBV) 

SR 742.141.1 
(Ausgabe 
1.7.2010) 

Weitere Ausführungen zum EBG 

Ausführungsbestimmungen zur Eisen-
bahnverordnung (AB-EBV) 

SR 742.141.11 
(Ausgabe 
1.7.2010) 

Art. 39.3 b: Dauer der Sichtbarkeit von 
Haupt- und Vorsignalen 

Verordnung über elektrische Leitungen 
(Leitungsverordnung, LeV) 

SR 734.31 Art. 15 und 35: Abstände zu Bäumen 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) SR 210 Art. 670, 687, 688 
Bestimmungen zum Nachbarschafts-
recht. Regelung der Minimalgrenzab-
stände von Gehölzen auf Grundstücken. 
Festlegung durch die Kantone. 

Kantonale Einführungsgesetze zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch 

 Grenzabstände von Bäumen und Sträu-
chern zu Nachbargrundstücken 

Bäume und Sträucher im Nachbarrecht: 
Gesetzliche Bestimmungen von Bund und 
Kantonen in Diagrammen und Tabellen 

Jardin Suisse 
(www.agrarrecht.
ch/nachbarrecht/
ueber-
sicht_kt.htm) 

Mindestabstände von Bäumen und 
Sträuchern zu Nachbargrundstücken 

www.agrarrecht
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1 Ziel dieses Dokuments 

1.1 Ausdehnung, Gefährdungspotential 

Auf etwa 1000 km grenzen Wald, Feldgehölze, Einzelbäume, Gärten und Parkanlagen an die 
Gleisanlagen der SBB. Die Mehrheit dieser Objekte sind im Eigentum Dritter. 
Bäume und Äste können die Betriebssicherheit der Bahn durch Einragungen in das Lichtraum-
profil, durch das Verdecken von Signalen und durch Umstürzen gefährden. Insbesondere bei ex-
tremen Wetterlagen (Sturm, Nassschnee) kann es durch Bäume und Äste zu Betriebsstörungen 
und Schäden an den Bahnanlagen kommen.  

1.2 Gegenstand 

Dieses Reglement legt die Ziele und Anforderungen an Wald, Gehölze und Einzelbäume im Si-
cherheitsstreifen entlang der Gleise fest. Sie richtet sich an die mit der Bewirtschaftung von Wald 
und Einzelbäumen im Sicherheitsstreifen betrauten Personen. 

1.3 Geltungsbereich 

• Bewirtschaftung von Wald, Gehölzen, Baumgruppen und Einzelbäumen 
entlang von Gleisanlagen der SBB (im Eigentum SBB und Dritter). 

Bewirtschaftung 

• Mit der Planung von Grünflächen betraute Personen. Planung 

• Neu- und Ersatzpflanzungen im Sicherheitsstreifen (sowohl im Eigen-
tum der SBB als auch auf Flächen Dritter). 

Neu-, Ersatzpflan-
zungen 

• Abgrenzung: 
Der Unterhalt von Gebüsch- (Hecken, Lebhäge) und Grasvegetation 
auf Bahnböschungen und anderen Grünflächen der SBB ist in der 
Schweizer Norm 671 560, Unterhalt der Grünflächen an Bahnanlagen: 
Gräser und Gebüsche, geregelt.  

 
SN 671 560 
Unterhalt von 
Bahnböschungen 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Eisenbahngesetz (EBG) Art. 19, 21: Sicherheitsvorkehren 
Die Bahnunternehmung hat Vorkehrungen zu treffen, die für die Sicherheit des 
Bahnbetriebes sowie zur Vermeidung der Gefahr für Personen und Sachen 
notwendig sind. 
Wird die Sicherheit der Bahn durch Bäume Dritter beeinträchtigt, ist auf Begeh-
ren der Bahnunternehmung Abhilfe zu schaffen. In besonders dringlichen Fäl-
len kann die Bahnunternehmung die zur Abwendung der Gefahr notwendigen 
Massnahmen selbst treffen. Die Kosten hierfür trägt die Bahnunternehmung, 
sofern sie nicht nachweist, dass sich der verantwortliche Dritte schuldhaft ver-
halten hat. 

 

 

Sicherheit des 
Bahnbetriebes 
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Eisenbahnverordnung (EBV) Art. 3: Berücksichtigung anderer Interessen 
Den Belangen des Natur- und Heimatschutzes ist bereits bei der Planung und 
Projektierung Rechnung zu tragen. 

 
Natur- und Hei-
matschutz 

Waldgesetz (WaG) Art. 1, 3, 16, 20, 22; Waldverordnung (WaV), kantonale 
Waldgesetze und Waldverordnungen: Schutz und Pflege des Waldes 
Schutz des Waldes: 
Die Waldfläche ist zu erhalten. Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er sei-
ne Funktionen (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrtsfunktionen) dauerhaft erfüllen kann 
(Nachhaltigkeit). Nachteilige Nutzungen sind verboten.  
Pflege des Waldes: 
Die Kantone erlassen Bewirtschaftungsvorschriften. Das Fällen von Bäumen 
erfordert eine Bewilligung des Forstdienstes gemäss kantonaler Gesetzge-
bung. Kahlschläge sind verboten. 

 

 

 
Walderhaltung 
 
Nachhaltigkeit 

 

Bewilligungs-
pflicht zum Fällen 
Kahlschlagverbot 

Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) Art. 18: Schutz von Hecken und Feld-
gehölzen  
Kantonale und kommunale Vorschriften (Natur-, Landschaftsschutzgebiete, 
Baumschutzverordnungen) 
Vor Eingriffen bei geschützten Bäumen, in Hecken und Feldgehölzen sind de-
ren Schutzstatus abzuklären und die notwendigen Bewilligungen einzuholen. 

 

 

 

 

Baum-/ Hecken-
schutz 

3 Zweck, Grundsätze und Begriffe 

3.1 Zweck und Ziele 

Die Bewirtschaftung von Wald, Gehölzen sowie Einzelbäumen/ Baumgruppen 
im Sicherheitsstreifen ist nach folgenden Kriterien auszuführen und zu optimie-
ren: 

 

• Erfüllung betrieblicher Rahmenbedingungen und Vorgaben 
- Sicherstellen der Verfügbarkeit der Bahnanlagen; 
- Gewährleisten der Sicherheit der Anlagen; 
- Wirtschaftlichkeit der Pflege von Wald und Einzelbäumen 

 

Verfügbarkeit  

Sicherheit 

Wirtschaftlichkeit 

• fachgerechte Bewirtschaftung von Wald und Einzelbäumen fachgerechte 
Bewirtschaftung 

• Einhaltung der Gesetze (EBG, WaG, NHG, ZGB) Gesetzesrahmen 
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3.2 Grundsätze 

Zur Erreichung der Zielsetzungen werden die aufgeführten Grundsätze ange-
wandt. Die verschiedenen Interessen und Kriterien sind gegeneinander abzu-
wägen (Sicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs stehen im Vordergrund). 

Interessen-
abwägung 

• Bäume und Wald weisen einen Minimalabstand zu den Anlagen auf. Ih-
re Stabilität ist durch gezielte Eingriffe zu erhalten und zu erhöhen. 

Minimalabstände 
und Stabilität 

• Gesunde Baumbestände sind zu erhalten und durch die Förderung 
standortgerechter Baumarten (einheimische Pflanzen) in ihrer Vitalität 
zu stärken. 

Ökologie 

• Der Eingriff soll so erfolgen, dass die Sicherheitsvorschriften (Abstände, 
Stabilität) bis zum nächsten Eingriff eingehalten bleiben. Der Zustand 
muss regelmässig kontrolliert werden. 

Kontrolle 

• Die Wirtschaftlichkeit ist zu optimieren: Situationsgerechte, einfache, 
rechtzeitige Eingriffe mit Fachkräften, angepasstem Einsatz von Ma-
schinen und Geräten mit sinnvoller Materialverwertung und sicherge-
stellter Erschliessung. 

Optimierung 

• Die Vorgaben von Natur- und Landschaftsschutz sind zu respektieren. Natur- und Land-
schaftsschutz 

• Bäume und Sträucher auf Grundstücken Dritter respektieren die mini-
malen Grenzabstände gemäss Vorgaben aus dem Nachbarschaftsrecht 
(Anhang C). 

Minimalabstände 
ab Grundstücks-
grenze 

• Die Wünsche Dritter sind zu berücksichtigen, soweit die Verfügbarkeit 
und Sicherheit der Anlagen nicht eingeschränkt werden. 

Dritte 

3.3 Begriffe 
Sicherheitsstreifen (siehe Abbildungen 1, 2, 3) 
Bereich neben den Geleisen, aus dem durch Bäume oder Gehölzteile Gefahren für den Bahn-
betrieb und die Bahnanlagen entstehen können. Er besteht aus 

- intensiver Unterhaltszone (= gehölzfreie Zone) 
- Niederhaltezone 
- stabiler Waldzone 
- Kontrollzone 

(Lichtraum-) Profil für Vegetation (LRPV) (siehe Abbildungen 1, 2, 3, 4) 
Gehölzfreie Zone; 
Das Lichtraumprofil Vegetation definiert den minimalen Abstand und die maximale Höhe der 
Gehölze zur Gleisachse, um eine Gefährdung des Bahnbetriebs durch einragende oder einfal-
lende Büsche und Bäume zu verhindern (Definition gemäss SN 671 560). 

Niederhaltezone (siehe Abbildungen 1, 2) 
Bereich im Sicherheitsstreifen, in dem der Aufwuchs von Gehölzen durch geeignete Massnah-
men bis zu einer definierten Höhe niedergehalten wird. Die Niederhaltezone wird durch die 
Profillinie begrenzt. 

Stabile Waldzone (siehe Abbildungen  2, 3) 
Bereich im Sicherheitsstreifen, in dem durch periodische Massnahmen die Stabilität und Vitali-
tät der Bäume derart gelenkt wird, dass der Bahnbetrieb sicher ist. 
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Kontrollzone (siehe Abbildungen 2, 3) 
Bereich im Sicherheitsstreifen, in dem umstürzende Bäume die Bahn durch Dominoeffekte 
bzw. Abgleiten oder Abstürzen gefährden können. 

Wald 
Alle Flächen, die Wald im Sinne des Gesetzes sind. 
Die Definitionen sind je nach kantonalem Waldgesetz unterschiedlich. 

Schutzwald (gemäss Definition SBB) 
“Lebende Schutzbaute” gegen Naturgefahren (Lawinen, Steinschlag, Erosion, Wasserspeiche-
rung im Boden etc.). 

Gehölze 
Als Gehölze gelten sämtliche Pflanzen, die verholzen. 

Einzelbäume / Baumgruppen 
Alle für die Bahn sicherheitsrelevanten Bäume im Sicherheitsstreifen, die gemäss Waldgesetz 
als Nichtwald gelten, keine Hecken sind und nicht unter die SN 671 560 fallen. 

Parkbäume / Pärke / Alleen 
Pärke und Alleen sind gestaltete Grünflächen, deren Bäume eine bewusste Anordnung haben. 
Sie dienen der Verschönerung des Ortsbildes.  

Neu- und Ersatzpflanzungen 
Neuanlagen von Gehölzen und Wald; Ersatzpflanzungen zur Wiederbestockung von Verjün-
gungsflächen im Wald bzw. zum Ersatz von Einzelbäumen.  

Hauptlinien (Streckeneinteilung gemäss Netzkarte Anhang D) 
Strecken des Hauptverkehrsnetzes und des Regionalverkehrs mit hohem Verkehrsaufkommen. 

Nebenlinien (Streckeneinteilung gemäss Netzkarte Anhang D) 
Strecken des Regionalverkehrs oder Linien des Fernverkehrs mit geringerem Verkehrsauf-
kommen. 

Besondere Strecken (Streckeneinteilung gemäss Netzkarte Anhang D) 
Strecken mit Geschwindigkeiten ≥ 160 km/h oder erhöhten Anforderungen, bestimmt durch die 
lokalen Verhältnisse. 
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4 Unterhalts- und Bewirtschaftungskonzept 

Das Konzept beruht darauf, durch rechtzeitige und regelmässige Pflege einen 
gesunden Wald- und Baumbestand mittels individueller Beurteilung von Stabili-
tät und geeigneter Höhe (Mindestabstände und Profillinie) zu erhalten. 

 
Gesundheit 
Stabilität 
Maximalhöhe 

Der Nutzen einer Massnahme (Sicherheitsgewinn) und die daraus entstehen-
den Kosten sind gebührend gegeneinander abzuwägen. 

Kosten/Nutzen 

Die Massnahmen (aufgrund einer Beurteilung von Stabilität, Gesundheit, Ab-
stand, Höhe etc.) sind nicht isoliert zu betrachten, sondern im Rahmen ihrer 
Gesamtwirkung. Dabei sind auch die Topographie und eventuelle Forderungen 
Dritter zu berücksichtigen, soweit die Sicherheit des Bahnbetriebes sicherge-
stellt bleibt. Quantitative Vorgaben sind den lokalen Verhältnissen sinngemäss 
und zielgerichtet anzupassen. 

Gesamtsicht 

Gesamtwirkung 

Bei Eingriffen im Schutzwald ist der mit dem Eingriff verbundene Sicherheits-
gewinn für die Bahn mit möglichen Verlusten an Schutzwirkungen des Waldes 
gegeneinander abzuwägen und zu optimieren (ggf. mit Zusatzmassnahmen). 

Schutzwald 

4.1 Stabilität von Waldbeständen und Bäumen 

4.1.1 Grundsätze 
In allen Bereichen, die nicht dem dauernden Niederhalt unterliegen (SN 671 
560), ist durch regelmässige Pflege die Stabilität des Bestandes und des ein-
zelnen Baumes gegen Sturm und weitere natürliche Einwirkungen (z.B. 
Schnee und Eisbruch) sicherzustellen. 

regelmässige 
Pflege 

Der Wald im Sicherheitsstreifen soll aus standfesten Einzelindividuen und 
Kleinkollektiven mit standortgerechten Baumarten bestehen. Aus Sicherheits-
gründen ist die Verjüngung frühzeitig – im Baumholz 1 bis 2 – einzuleiten. An-
gestrebt wird eine gestufte Dauerbestockung analog eines Waldrandprofils. 

Einzelbaumstabili-
tät 
 
Verjüngung 

Pflegemassnahmen (Kap. 5) sind auszuführen, bevor sich die Stabilität wegen 
Konkurrenz unter den Bäumen verringert. Ist die Stabilität eines Bestandes/ 
eines Einzelbaumes bis zum nächsten Eingriff nicht gewährleistet, soll er ge-
fällt werden. 

präventive Stabili-
tätspflege 

Kann die Betriebssicherheit der Bahn durch Pflegemassnahmen nicht gewähr-
leistet bzw. verbessert werden, ist ein stabiler Neuaufbau der Bestände durch 
Verjüngung vorzusehen. 

Neuaufbau 
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4.1.2 Indikation in der Niederhaltezone 
• Niederhalt der Bäume abhängig vom Profil bis maximal 60 m ab Gleis-

achse; begrenzt durch die Profillinie 
Niederhalt 

• Frühzeitige und regelmässige Eingriffe, damit die Stabilität und Vitalität 
der Einzelbäume und Sträucher gefördert und erhalten bleiben kann 

Präventive Ein-
griffe 

• Aufbau eines gestuften Waldrandprofils Waldrandprofil 

• Förderung einheimischer und standortgerechter Baum- und Strauchar-
ten 

Standortgerechte 
Baumarten 

• Bäume und Sträucher fördern, die das Profil durch ihre natürliche Höhe 
einhalten (Anhang A) 

 

• Kronenlänge > 1/3 der Baumhöhe  Kronenlänge 

• Ausnahmen sind möglich: stabile, vitale Bäume können näher am Gleis 
stehen, als ihre Höhe vorgeben würde 

Ausnahmen 

• Falls der Wald/ Waldrand gemäss GIS Naturrisiken eine Schutzfunktion 
vor Steinschlag ausübt: dichte Bestockung mit hoher Stammzahl (Nie-
derwaldbetrieb) 

 

4.1.3 Indikation in der stabilen Waldzone 
Indikatoren für gute Stabilität sind insbesondere: 

• gerader Wuchs 
• H/D-Verhältnis für Laubholz < 120, für Nadelholz < 80 (Verhältnis Baumhöhe zu Baum-

durchmesser in 1.3 m Höhe über Boden (BHD)) 
• Kronenlänge > 1/3 der Baumhöhe 
• keine Fäulnis 
• frei von Verletzungen; alte Verletzungen gesund verheilt (Kontrolle von Verletzungen) 
• gute Vitalität (Indikatoren für abnehmende Vitalität: Nadel-, Blattverlust, dürre Äste) 
• standortgerechte Baumarten 
• Standort (geringe Windexposition, Tiefgründigkeit des Bodens, keine Erosionsanzei-

chen, kein verdichteter, vernässter Boden) 
• Natürliche Verzweigung (keine Zwiesel oder Steiläste, die ausbruchgefährdet sind) 
• Falls der Wald gemäss GIS Naturrisiken eine Schutzfunktion vor Steinschlage ausübt: 

dichte Bestockung mit hoher Stammzahl (Niederwaldbetrieb) 

4.1.4 Indikation in der Kontrollzone 
• Stabiler, vitaler Bestandesaufbau 
• Keine instabilen, schweren Bäume 
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4.1.5 Besonderheiten bei Schutzwald im Sicherheitsstreifen 
• Bei Eingriffen im Schutzwald soll nicht nur die Sicherheit des Bahnbetriebs beurteilt 

werden, sondern eine Abwägung zwischen Nutzen und Schaden der Massnahme für 
die Schutzfunktion des Waldes gemacht werden. Sicherheitsgewinn bzw. Verlust von 
Schutzwirkungen gegen Naturgefahren sind zu optimieren. 

• Optimierungsprozess durchführen: 
- Erhalten bzw. Verbessern der Schutzwirkung gegen Naturgefahren 
- Verbesserung des Bestandesaufbaus 

• hohe Stöcke belassen; Holz querlegen; gegebenenfalls Schutzbauten erstellen 

4.2 Mindestabstände und Profillinien (LRPV) 

Auf Grund des unterschiedlichen Schadenspotentials und eines differenzier-
ten Sicherheitsbedürfnisses werden die Bahnlinien in drei Streckenkategorien 
(Anhang D) und ein Spezialprofil eingeteilt. 
Das Spezialprofil regelt die Abstände von Einzelbäumen, Baumgruppen/ Al-
leen und Parkbäumen, die wegen ihrer speziellen (z.B. städtebaulichen) Be-
deutung die Minimalabstände der Kategorie 3 nicht einhalten können. 

Streckenkategorien 

• Kategorie 1: besondere Strecken für Geschwindigkeiten ≥160 km/h 
 und bei besonderen Verhältnissen 

 

• Kategorie 2: Hauptlinien (stark frequentierte Strecken)  

• Kategorie 3: Nebenlinien (schwach frequentierte Strecken)  

• Kategorie 4: Profil für Spezialfälle  

Die Profildarstellungen (LRPV; Abbildungen 1 bis 4) definieren den von Be-
wuchs mindestens freizuhaltenden Raum je Kategorie. 

LRPV 

• Das LRPV umfasst im Minimum einen 5 m (auf Gleishöhe) bis 7 m (ab 
4 m Höhe) breiten Streifen ab Gleisachse. Die Mindestsichtdistanzen 
auf Signalanlagen müssen ständig eingehalten werden (AB-EBV Art. 
39.3 b). 

• Büsche und Sträucher sind so zu pflanzen, dass in jedem Fall ein mi-
nimaler Pflanzabstand von 2 m ab Stamm zur intensiven Unterhalts-
zone gehölzfrei verbleibt. 

• Das Profil 4 regelt Spezialfälle und reduziert die Minimalabstände der 
äussersten Äste eines Baumes/ Strauches auf 3 m vom Fahrleitungs-
mast, resp. auf 5.5 m von der Gleisachse auf der mastfreien Seite. 
Der minimale gehölzfreie Streifen von 5 m (auf Gleishöhe) ab Gleis-
achse ist immer einzuhalten (Profil 4). Die Mindestsichtdistanzen auf 
Signalanlagen müssen ständig eingehalten sein. 

• Für die Kategorien 1 und 2 sind Profillinien definiert, die darüber hin-
aus einen Niederhalt der Vegetation beinhalten: 
Kategorie 1: Niederhalt bis eine Baumlänge* 
Kategorie 2: Niederhalt bis 20 m* 
* Horizontale Distanz von der Gleisachse bis zum Standort (Stamm) der ers-
ten hoch werdenden Bäume. 
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4.3 Spezialfälle 

Gehölze auf Areal Dritter sind prioritär auf ihre Stabilität zu prüfen und müssen grundsätzlich 
das Profil (LRPV) der jeweiligen Streckenkategorie einhalten. 
Das Überschreiten der Maximalhöhe der Bäume verglichen zur Distanz zum Gleis ist in be-
gründeten Fällen zulässig (unverhältnismässige Kosten, bewohnte oder geschützte Gebiete, 
Bereiche auf Gebirgsstrecken). Die Betriebssicherheit und das Profil (LRPV) für die Kategorie 4 
müssen jedoch gewährleistet bleiben. 
Die äussersten Äste eines Baumes/ einer Baumreihe müssen mindestens einen Abstand von 3 
m zum Fahrleitungsmast haben. Bei einseitigen Masten soll der Abstand auf der mastfreien 
Seite mind. 5.5 m zur Gleisachse betragen. 
Die Minimalabstände der Äste und Bäume zum Fahrleitungsmast müssen durch fachgerechte 
Rückschnitte eingehalten werden. Die laufende Pflege muss gewährleistet sein. 
Die Vorgaben zu den Pflanzabständen gemäss ZGB (Art. 670, 687, 688) und den kantonalen 
Einführungsgesetzen zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch sind einzuhalten (Anhang C). 

5 Pflegemassnahmen 

5.1 Pflegegrundsätze 

Alle Massnahmen dienen dazu, die Stabilität der Einzelindividuen bis zum nächsten Pflegeein-
griff zu erhalten bzw. zu verbessern. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die vorgesehene Pro-
fillinie (LRPV) bis zum nächsten Eingriff eingehalten bleibt. 
Die Kosten für die auszuführenden Massnahmen sollen sich in einem verhältnismässigen 
Rahmen bewegen. Es ist eine Kosten-Nutzen-Abschätzung zu machen. 
Die Pflege ist auszuführen, bevor sich die Stabilität durch die Konkurrenz der Bäume verrin-
gert. 
Die Pflegeziele und die einzelnen Massnahmen richten sich nach Streckenkategorie, Unter-
haltszone und Pflegezustand der einzelnen Objekte. 
Im Schutzwaldbereich ist der Schutz vor Naturereignissen mit geeigneten Massnahmen sicher-
zustellen (Vorgaben von „Nachthaltigkeit im Schutzwald“, NaiS). 
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5.2 Kategorie 1: besondere Strecken (z.B. Strecken mit Geschwindigkeiten ≥ 160 
km/h) (Profil Abb. 1) 

5.2.1 Grundsätze 
 Pflegegrundsätze 

Zielsetzung Keine direkte Betriebsstörung durch Bäume und Gehölzteile 

Pflegeziel LRPV und Maximalhöhen sicherstellen; 
Förderung von Arten, die das Pflegeziel von selbst einhalten; 
im Schutzwald Schutzwirkung erhalten (ev. Niederwaldbetrieb) 

Pflegekonzept Niederhalt 

> Niederhaltezone . bis örtlich erreichbare maximale Baumhöhe ab Schotterrand 
. Maximalhöhe: Baumhöhe ≤ Distanz zu Schotterrand 
. Abstand von mindestens 3 m zu Hochspannungsanlagen muss immer gewährleistet 
 sein (LeV Art. 15 und 35) 

> Stabile Waldzone . entfällt 

> Kontrollzone . entfällt 

LRPV s. Abb. 1 

Tabelle 1: Pflegegrundsätze Kategorie 1 

5.2.2 Lichtraumprofil Vegetation Kategorie 1 
Die mindestens einzuhaltende Profillinie (LRPV) ist aus Abbildung 1 ersichtlich. 

Abbildung 1: Niederhalt (LRPV); Kategorie 1 
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5.2.3 Einzelmassnahmen  

Niederhaltebereich 
(bis örtlich erreichbare maximale Baumhöhe ab Schotterrand) 

• Bahngefährdende, instabile Bäume entnehmen (Stabilität erhöhen) 
• Förderung einer gestuften Waldrandstruktur 
• Förderung langsam wachsender, an den Standort angepasster, ein-

heimischer Baum- und Straucharten, die die Maximalhöhen von Natur 
aus einhalten 

• Standfeste, gesunde Einzelindividuen freistellen, um Kronenlänge zu 
erhalten 

 
 
 

Niederhalt 

Waldrand 
 
 
 
 
Stabilität 

5.2.4 Neu- und Ersatzpflanzungen 
Neu- und Ersatzpflanzungen sollen so erfolgen, dass die erforderlichen Licht-
raumprofile (LRPV: Minimalabstand und Maximalhöhe) dauernd durch die 
Pflanzen selbst eingehalten werden.  

Maximalhöhe 

Die Tabelle 2 enthält die mindestens einzuhaltenden Abstände für Bäume 
verschiedener Höhenklassen. Die Klassierung der Bäume ist in Anhang A zu 
finden. 

Minimalabstand 
Höhenklassen 

Die Faustregel Abstände Begrünung (Anhang B) zeigt die minimalen Abstän-
de bei Neu- und Ersatzpflanzungen hinter Lärmschutzwänden. 

Faustregel Begrü-
nung 

 
Höhenklasse maximale Höhe auf Standort Minimalpflanzabstand zu 

Gleisachse 
Höhenklasse V 3 m 9 m 
Höhenklasse IV 3 - 7 m 10 m 
Höhenklasse III 8 - 15 m 18 m 
Höhenklasse II 16 - 24 m 27 m 
Höhenklasse I > 25 m maximal erreichbare Baumhöhe plus 

3 m 

Tabelle 2: Höhenklassen der Bäume und zugehörige Mindestabstände; Kategorie 1 
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5.3 Kategorie 2: Hauptlinien (Profil Abb. 2) 

5.3.1 Grundsätze 
 Pflegegrundsätze 

Zielsetzung Möglichst wenig Störungen 

Pflegeziel Stufiger, stabiler Wald; 
Niederhalt bis 20 m ab Gleisachse; 
im Schutzwald Schutzwirkung erhalten (ev. Niederwaldbetrieb) 

Pflegekonzept Reduzierter Niederhalt und Stabilität 

> Niederhaltezone . bis 20 m Horizontaldistanz ab Gleisachse 
. Maximalhöhe: Baumhöhe ≤ Distanz zum Schotterrand 
. Abstand von mindestens 3 m zu Hochspannungsanlagen muss immer gewährleistet 
 sein (LeV Art. 15 und 35) 

> Stabile Waldzone . bis örtlich erreichbare maximale Baumhöhe ab Gleisachse 
. stabiler Bestand aus standortgerechten Baumarten 
. frühzeitige Einleitung der Verjüngung 

> Kontrollzone . 1 bis 1.5-fache Distanz zur Gleisachse der maximal erreichbaren Baumhöhe; an-
grenzend an die stabile Waldzone 

. stabiler Bestand zur Vermeidung eines Dominoeffektes oder Baumabsturzes 

LRPV s. Abb. 2 

Tabelle 3: Pflegegrundsätze Kategorie 2 

5.3.2 Lichtraumprofil Vegetation Kategorie 2 
Die mindestens einzuhaltende Profillinie (LRPV) ist aus Abbildung 2 ersichtlich. 

Abbildung 2: Niederhalt (LRPV) und stabiler Bestand; Kategorie 2 
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5.3.3 Einzelmassnahmen 

Niederhaltezone  
(bis 20 m ab Gleisachse) 

• Bahngefährdende, instabile Bäume entnehmen (Stabilität erhöhen) 
• Förderung einer gestuften Waldrandstruktur 
• Förderung langsam wachsender Arten, an den Standort angepasster, 

einheimischer Baum- und Straucharten, die die Maximalhöhen ge-
mäss Profil von Natur aus einhalten 

• Standfeste, gesunde Einzelindividuen freistellen, um Kronenlänge zu 
erhalten 

 
 
 
 

Niederhalt 

Waldrand 

 

 

 

Stabilität 

Stabile Waldzone 
(ab 20 m bis zur erreichbaren Baumhöhe ab Gleisachse) 

• Zustandskontrolle: Kann die Betriebssicherheit durch Pflegemass-
nahmen nicht gewährleistet bzw. verbessert werden, ist eine vorzeiti-
ge Verjüngung einzuleiten. 

• Sicherstellen der Stabilität durch Massnahmen gemäss Tabelle 4. 

 
 
 
 

Stabilitätsverbes- 
serung 

 
Entwicklungsstufe Stabilität Massnahmen 

Jungwuchs stabil Förderung standortgerechter Baumarten 

Dickung / Stangenholz stabil bis labil Stabilitätspflege; 
Fördern von standfesten Einzelindividuen bzw. Kleinkol-
lektiven (2-5 Bäume); 
Fördern standortgerechter Baumarten 

Schwaches Baumholz stabil bis mittel Stabilitätsdurchforstung; 
Fördern von Einzelbaumstabilität und Stufigkeit 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer Baumhöhe ab 
Schotterrand 

Mittleres Baumholz stabil bis mittel Fördern bzw. Einleiten der Verjüngung; 
Stabile Samenbäume zur Einleitung der Verjüngung ste-
hen lassen 

Ziel: Dauerbestockung ohne Starkholz, gute Durchmi-
schung verschiedener Durchmesserstufen 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer Baumhöhe ab 
Schotterrand; 
Naturverjüngung oder Neuanpflanzung mit Mindestab-
ständen nach Höhenklassen 

Starkes Baumholz stabil bis mittel Einleiten der Verjüngung; 
ev. einzelne stabile Samenbäume stehen lassen; 

Altholz innert 5-10 Jahren entnehmen 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer Baumhöhe ab 
Schotterrand 

Tabelle 4: Massnahmenplan zur Erhaltung der Stabilität in der stabilen Waldzone; Kategorie 2 
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Kontrollzone  
(1 – 1.5-fache erreichbare Baumhöhe Distanz zur Gleisachse) 

• Zustandskontrolle: Beurteilung, ob im Fall von Baumwurf die Gefahr eines Dominoeffek-
tes oder des Absturzes auf die Bahnanlage droht (ggf. Entnahme instabiler Bäume). 

5.3.4 Neu- und Ersatzpflanzungen 
Neu- und Ersatzpflanzungen sollen so erfolgen, dass die erforderlichen Licht-
raumprofile (LRPV: Minimalabstand und Maximalhöhe) dauernd durch die 
Pflanzen selbst eingehalten werden. 

Maximalhöhe 

Die Tabelle 5 enthält die mindestens einzuhaltenden Abstände für Bäume 
verschiedener Höhenklassen. Die Klassierung der Bäume ist in Anhang A zu 
finden. 

Minimalabstand 

Höhenklassen 

Die Faustregel Abstände Begrünung (Anhang B) zeigt die minimalen Abstän-
de bei Neu- und Ersatzpflanzungen hinter Lärmschutzwänden. 

Faustregel Begrü-
nung 

 
Höhenklasse maximale Höhe auf Standort Minimalpflanzabstand zu 

Gleisachse 
Höhenklasse V 3 m 7 m 
Höhenklasse IV 3 - 7 m 10 m 
Höhenklasse III 8 - 15 m 18 m 
Höhenklasse II 16 - 24 m 27 m 
Höhenklasse I > 25 m 28 m 

Tabelle 5: Höhenklassen der Bäume und zugehörige Mindestabstände; Kategorie 2 

5.4 Kategorie 3: Nebenlinien (Profil Abb. 3) 

5.4.1 Grundsätze 
 Pflegegrundsätze 

Zielsetzung Möglichst wenig Störungen bei verhältnismässigem Aufwand 

Pflegeziel Stufiger, stabiler Wald bzw. stabile, gesunde Einzelbäume oder Baumgruppen; 
LRPV von Gehölzen freihalten; 
im Schutzwald Schutzwirkung erhalten 

Pflegekonzept Minimalabstand; Stabilität 

> Niederhaltezone . entfällt 

> Stabile Waldzone . bis örtlich erreichbare maximale Baumhöhe ab Gleisachse 
. stabiler Bestand aus standortgerechten Baumarten mit Einleitung frühzeitiger Ver-

jüngung  
. Abstand von mindestens 3 m zu Hochspannungsanlagen muss immer gewährleistet 

sein (LeV Art. 15 und 35) 

> Kontrollzone . 1 bis 1.5-fache Distanz zur Gleisachse der maximal erreichbaren Baumhöhe; an-
grenzend an die stabile Waldzone 

. stabiler Bestand zur Vermeidung eines Dominoeffektes oder Baumabsturzes 

LRPV s. Abb. 3 

Tabelle 6: Pflegegrundsätze Kategorie 3 
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5.4.2 Lichtraumprofil Vegetation Kategorie 3 
Die mindestens einzuhaltende Profillinie (LRPV) ist aus Abbildung 3 ersichtlich. 

Abbildung 3: Stabiler Bestand und Minimalabstände (LRPV); Kategorie 3 

5.4.3 Einzelmassnahmen 

Stabile Waldzone  
(von intensiver Unterhaltszone bis zur örtlich erreichbaren Baumhöhe ab 
Gleisachse) 

• Zustandskontrolle: Kann die Betriebssicherheit durch Pflegemass-
nahmen nicht gewährleistet bzw. verbessert werden, ist die vorzeitige 
Verjüngung einzuleiten. 

• Sicherstellung des LRPV durch Entnahme aller Gehölze, die die Profil-
linie (gehölzfreie Zone) (Abb. 3) bis zum nächsten Eingriff überwach-
sen 

• Förderung einer Waldrandstruktur mit Sträuchern und stabilen Rand-
bäumen, die die Profillinie von Natur aus einhalten 

• Standfeste Einzelindividuen freistellen, damit eine Kronenlänge von 
mindestens 1/3 der Baumhöhe erhalten bleibt 

• Sicherstellen der Stabilität durch Massnahmen gemäss Tabelle 7 

 

 

 

Stabilitätsverbes- 
serung 
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Entwicklungsstufe Stabilität Massnahmen 

Jungwuchs stabil Fördern standortgerechter Baumarten 

Dickung / Stangenholz stabil bis labil Stabilitätspflege; 
Fördern von standfesten Einzelindividuen bzw. Kleinkol-
lektiven (2-5 Bäume); 
Fördern standortgerechter Baumarten 

Schwaches Baumholz stabil bis mittel Stabilitätsdurchforstung:  
Fördern von Einzelbaumstabilität und Stufigkeit 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer Baumhöhe ab 
Schotterrand 

Mittleres Baumholz stabil bis mittel Fördern bzw. Einleiten der Verjüngung; 
stabile Samenbäume zur Einleitung der Verjüngung ste-
hen lassen 

Ziel: Dauerbestockung ohne Starkholz; gute Durchmi-
schung verschiedener Durchmesserstufen 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer  Baumhöhe ab 
Schotterrand; 
Naturverjüngung oder Neuanpflanzungen mit Mindestab-
ständen nach Höhenklassen 

Starkes Baumholz stabil bis mittel stabile Samenbäume zur Einleitung der Verjüngung ste-
henlassen; 
Altholz innert 5-10 Jahren entnehmen 

 labil Räumung bis zu einem Abstand von einer Baumhöhe ab 
Schotterrand 

Tabelle 7: Massnahmenplan zur Erhaltung der Stabilität in der stabilen Waldzone; Kategorie 3 
 

Kontrollzone  
(1 – 1.5-fache erreichbare Baumhöhe Distanz zur Gleisachse) 

• Zustandskontrolle: Beurteilung, ob im Fall von Baumwurf die Gefahr eines Dominoeffek-
tes oder des Absturzes auf die Bahnanlage droht (ggf. Entnahme instabiler Bäume). 

5.4.4 Neu- und Ersatzpflanzungen 
Neu- und Ersatzpflanzungen sollen so erfolgen, dass die erforderlichen Licht-
raumprofile (LRPV: Minimalabstand und Maximalhöhe) dauernd durch die 
Pflanzen selbst eingehalten werden. 

Maximalhöhe 

Die Tabelle 8 enthält die mindestens einzuhaltenden Abstände für Bäume 
verschiedener Höhenklassen. Die Klassierung der Bäume ist in Anhang A zu 
finden. 

 
Minimalabstand 
Höhenklassen 

Die Faustregel Abstände Begrünung (Anhang B) zeigt die minimalen Abstän-
de bei Neu- und Ersatzpflanzungen hinter Lärmschutzwänden. 

Faustregel Begrü-
nung 

 
Höhenklasse maximale Höhe auf Standort Minimalpflanzabstand zu 

Gleisachse 
Höhenklasse V 3 m 7 m 
Höhenklasse IV 3 - 7 m 10 m 
Höhenklasse III 8 - 15 m 12 m 
Höhenklasse II 16 - 24 m 15 m 
Höhenklasse I > 25 m 20 m 

Tabelle 8: Höhenklassen der Bäume und zugehörige Mindestabstände; Kategorie 3 
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5.5 Kategorie 4: Spezialfälle (z.B. Einzelbäume, Baumgruppen/ Alleen und Park-
bäume) (Profil Abb. 4) 

5.5.1 Grundsätze 
 Pflegegrundsätze 

Zielsetzung Möglichst wenig Störungen 

Pflegeziel Stabile und gesunde Einzelbäume 

Pflegekonzept . Stabilität der Bäume erhalten 
. Minimalabstände gewährleisten 
. Abstand von mindestens 3 m zu Hochspannungsanlagen muss immer gewährleistet 
 bleiben (LeV Art. 15 und 35) 

LRPV s. Abb. 4 

Tabelle 9: Pflegegrundsätze Kategorie 4 

5.5.2 Lichtraumprofil Vegetation Kategorie 4 
Die mindestens einzuhaltende Profillinie (LRPV) ist aus Abbildung 4 ersichtlich. 
 

 
Abbildung 4: Minimalabstände (LRPV) zu den stromführenden Anlagenteilen; unabhängig von der Parzel-
lengrenze SBB; Kategorie 4 
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5.5.3 Einzelmassnahmen 
• Prüfung der Einzelbäume auf ihre Stabilität; Stabilität durch gezielte 

Massnahmen fördern. 
• Instabile, bahngefährdende Bäume entfernen. 
• Frühzeitige Eingriffe, um die Minimalabstände (3 m) zu den stromfüh-

renden Anlageteilen (Fahrleitungsmast, Erdseil, Fahrleitung) dauerhaft  
zu gewährleisten (Berücksichtigung des Wachstums der Bäume und 
Äste). 

• Tote und hängende Äste entfernen. 
• Bäume auf Krankheiten und Schädlinge überprüfen. 

Stabilität 

 

 

Minimalabstand 
 
 
 
 
Vitalität 

Gesundheit 

5.5.4 Neu- und Ersatzpflanzungen 
Neu- und Ersatzpflanzungen sollen so erfolgen, dass die erforderlichen Licht-
raumprofile (LRPV: Minimalabstand und Maximalhöhe) dauernd durch die 
Pflanzen selbst eingehalten werden.  

Baumhöhe 

Baumart 

Die Tabelle 10 enthält die mindestens einzuhaltenden Abstände für Bäume 
verschiedener Höhenklassen. Die Klassierung der Bäume ist in Anhang A zu 
finden. 

Minimalabstand 
Höhenklassen 

Die Faustregel Abstände Begrünung (Anhang B) zeigt die minimalen Abstän-
de bei Neu- und Ersatzpflanzungen hinter Lärmschutzwänden. 

Faustregel Begrü-
nung 

 
Höhenklasse maximale Höhe auf Standort Minimalpflanzabstand zu 

Gleisachse 
Höhenklasse V 3 m 7 m 
Höhenklasse IV 3 - 7 m 7 m 
Höhenklasse III 8 - 15 m 12 m 
Höhenklasse II 16 - 24 m 15 m 
Höhenklasse I > 25 m 20 m 

Tabelle 10: Höhenklassen der Bäume und zugehörige Mindestabstände; Kategorie 4 
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6 Kataster 

Alle sicherheitsrelevanten Gehölzflächen (= Sicherheitsstreifen) sind in einem 
Grünflächenkataster (IVEG) erfasst.  

Grundsatz 

Eine qualitative und quantitative Aufnahme aller Wälder und Einzelbäume im 
Sicherheitsstreifen liefert die Daten für die kurz- und mittelfristige Massnah-
menplanung sowie eine Kontrolle der Vegetationsentwicklung.  

Zielsetzung 

Der Kataster enthält neben den Angaben aus der DfA (Datenbank feste Anla-
gen) folgende Angaben:  

• Lage der Flächen 
• Vegetationstyp (teilweise Baumarten) 
• Flächengrösse 
• Pflegemassnahmen und Dringlichkeit 
• Stabilität 
• Eigentumsverhältnisse 

Inhalt 

Die Dokumentation besteht aus einem geographischen Informationssystem 
mit Datenbank, Situationsplänen und Tabellen. 

Dokumentation 

Eine jährliche Nachführung des Katasters muss gewährleistet sein. Nachführung 

7 Planung und Controlling 

7.1 Planung 

Es sind jeweils Jahres- und Mehrjahresplanungen streckenweise und für das 
gesamte SBB-Netz zu erstellen. 

Pflegeplanung 

Diese Planungen bilden die Grundlage für Leistungsvereinbarungen zwischen 
den Anlagen- und den zuständigen Unterhaltsverantwortlichen. 

Contracting 

Die SBB-Interessen sind bei Dritten, insbesondere den Forstdiensten sowie 
den Wald- und Baumeigentümern (auf der Basis des EBG), aktiv zu vertreten. 

SBB-Interessen  

Zur langfristigen Gewährleistung der Sicherheitsziele sind die Sicherheits-
streifen in der regionalen Waldentwicklungsplanung der Kantone als spezielle 
Zone bzw. spezielle Objekte auszuscheiden. 

Kantonale Wald-
entwicklungs- 
planung 

Gegenüber Dritten sind je nach Objekt und Eigentümer folgende Lösungen 
möglich: 

• Waldkauf durch SBB 
• Dienstbarkeitsvertrag 

(Waldwirtschaftsbeschränkung im Grundbuch auf 25 Jahre) 
• Bewirtschaftungsvertrag 

(Vertrag über Eingriffe und Ziele ohne Grundbucheintrag mit Termin- 
und Massnahmenplan) 

• Vereinbarung für einen Einzelfall 
(einzelner Pflegeeingriff) 

Verträge mit Dritte 
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7.2 Controlling 

Um zu überprüfen, ob die Umsetzung der Aufgaben richtig und effizient er-
folgt, wird ein Controlling unterhalten. Dieses basiert auf der Erhebung und 
regelmässigen Beurteilung folgender Unterlagen: 

• Statistische Auswertung von Betriebs-, Fahrleitungsstörungen und 
Profileinragungen durch Gehölze 

• Stichproben der Massnahmen an einzelnen Objekten 
• Inspektionsrapporte 
• jährliche Berichte zur Planung und Umsetzung der Pflegemassnah-

men, inkl. der Fortschritte. 
Diese Berichte enthalten mindestens Angaben zu Flächen, Kosten 
und Holzmengen (Soll-Ist-Vergleiche der Nutzungs- und Holzzu-
wachsmengen). 

 

 

Instrumente 

8 Ausführung und Sicherheit 

8.1  Organisation 

Die Aufgaben im Geltungsbereich dieser Weisung werden zwischen Anlagen 
& Technologie (I-AT) und Projekte (I-PJ) sowie weiteren Organisationseinhei-
ten mit Grundeigentum in einer gemeinsamen Aufgabenabgrenzung definiert. 

Schnittstellenpapier 

8.2 Sicherheit 

Während der Ausführung von Massnahmen ist die Sicherheit mit geeigneten 
forsttechnischen Massnahmen und der Sicherstellung von Auflagen bei Ar-
beitsvergaben zu gewährleisten. 
Die sicherheitsrelevanten SBB-Reglemente sowie die Vorschriften und Richt-
linien von SUVA und EKAS sind einzuhalten. 

Arbeitssicherheit, 
Baustellen- 
sicherheit 

 

 

 

 

Anlagen und Technologie AT-IU-Umwelt 

 

 

sig. Steffen Schmidt sig. Laurence von Fellenberg 

Leiter Projektleiterin Umwelt 
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Anhang A:  Einteilung der Gehölzarten in Höhenklassen 
Für Neu- und Ersatzpflanzungen sollen grundsätzlich einheimische Bäume und Sträucher ge-
wählt werden. Bei der Artenwahl sind die Standortsverhältnisse (Nährstoffe, Wasserhaushalt, 
Klima) zu berücksichtigen, um die Bäume in die richtige Höhenklasse einzustufen.  

Die Liste enthält die häufigsten in Wäldern, Pärken und Gärten vorkommenden einheimischen 
und fremdländischen Baum- und Straucharten. In der Liste nicht aufgeführte Arten sind gemäss 
den Angaben in der „Pflanzenliste für Bäume und Sträucher im Nachbarrecht“ von Jardin Suisse 
zu behandeln. Massgebend für die Entscheidung ist die Oberhöhe der Baumart. 

In den Niederhaltezonen der Kategorien 1 und 2 sind die Pflanzabstände gemäss der örtlich ma-
ximal erreichbaren Baumhöhe der gewählten Baumarten plus 3 m zu wählen. 

Höhenklasse I 

Bäume werden höher als 25 m ⇒ Mindestabstand ab Gleisachse: 
      Kategorie 1 erreichbare Baumhöhe plus 3 m 
      Kategorie 2 28 m 
      Kategorie 3 20 m 
      Kategorie 4 20 m 

Arten 

Abies alba Weisstanne Sapin blanc 
* Abies concolor Colorado-Tanne Sapin du Colorado 
* Abies  grandis Riesen-Tanne Sapin géant 
* Abies nordmanniana Nordmanns-Tanne Sapin du Caucase 
* Abies  procera Edel-Tanne Sapin noble 
Acer  platanoides Spitzahorn  Érable plane 
Acer pseudoplatanus Bergahorn Érable sycomore 
* Acer saccarinum Silber-Ahorn Érable argenté 
* Aesculus hippocastanum Rosskastanie Marronnier d'Inde 
Betula pendula Hängebirke Bouleau blanc, B. pendant 
Castanea vesca, sativa Edelkastanie Châtaignier 
Fagus silvatica Rotbuche Hêtre, Fayard 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Frêne commun 
* Ginkgo biloba Gingko Ginkgo 
* Juglans nigra Schwarznuss Noyer noir, N. d'Amérique 
Juglans regia Walnussbaum Noyer royal, N. commun 
Larix  decidua Europäische Lärche Mélèze 
* Larix  kaempferi Japanische Lärche Mélèze du Japon 
* Liquidambar styraciflua Amberbaum Copalme 
* Liriodendron tulpifera Tulpenbaum Tulipier 
* Metasequoia glyptostroboides Urwelt-Mammutbaum Séquoia Aube 
Picea abies Fichte, Rottanne Epicéa, Sapin rouge 
* Picea  orientalis Kaukasus-, Sapindus-Fichte Sapinette d'orient 
 

* nicht einheimisch; Garten- und Parkbaum 
+ Arten der schwarzen oder grauen Liste 
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Höhenklasse I (Fortsetzung) 

Arten 

* Pinus  nigra Schwarzföhre Pin noir 
Pinus silvestris Waldföhre Pin sylvestre 
* Pinus  strobus Weymouthsföhre, Strobe Pin weymouth 
* Pinus  wallichiana Tränenkiefer Pin pleureur de l'Himalaya 
* Platanus X hispanica Bastard-Platane Platane d’Espagne 
* Platanus orientalis Asiatische Platane Platane d'orient 
Populus alba Silberpappel Peuplier blanc 
Populus nigra Schwarzpappel Peuplier noir 
* Populus  nigra 'italica' Pyramidenpappel Peuplier d'Italie 
* Populus trichocarpa Westl. Balsam-Pappel Peuplier baumier 
* Pseudotsuga menziesii Douglasie Douglas 
* Quercus palustris Sumpfeiche Chêne marais 
Quercus petrea Traubeneiche Chêne sessile 
Quercus robur Stieleiche, Sommereiche Chêne pédonculé 
* Quercus rubra Roteiche Chêne rouge 
* + Robinia pseudoacacia Robinie Robinier faux-acacia 
* Sequoia  sempervirens Küstensequoie Séquoia toujours vert 
* Sequoiadendron giganteum Mammutbaum Séquoia géant 
* Taxodium distichum Sumpfzypresse Cyprès chauve 
* Thuja plicata Riesen-Thuja Thuya géant 
Tilia cordata Winterlinde Tilleul à petites feuilles 
Tilia platyphyllos Sommerlinde Tilleul à grandes feuilles 
* Tsuga canadensis Kanadische Hemlockstanne      Pruche du Canada 
* Tsuga heterophylla Westliche Hemlockstanne Pruche de l’ouest 
Ulmus glabra Bergulme Orme de montagne 
Ulmus laevis Flatterulme Orme lisse 
Ulmus minor (carpinifolia) Feldulme Orme champêtre, Ormeau 
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Höhenklasse II 

Bäume werden 16 – 25 m hoch ⇒ Mindestabstand ab Gleisachse: 
      Kategorie 1 27 m 
      Kategorie 2 27 m 
      Kategorie 3 15 m 
      Kategorie 4 15 m 

Arten 

* + Ailanthus altissima Götterbaum Ailanthe 
Alnus  glutinosa Schwarzerle Au(l)ne glutineux 
Alnus incana Grauerle, Weisserle Au(l)ne blanchâtre 
Betula pubescens Moorbirke Bouleau pubescent 
Carpinus betulus Hage-, Hain-, Weissbuche Charme 
* Cedrus deodara Himalaya-Zeder Cèdre de l’Himalaya 
* Chamaecyparis lawsoniana Lawson’s Scheinzypresse Cyprès de Lawson 
* Cupressus sempervirens Zypresse Cyprès méditerranéen 
* Picea  omorika Serbische Fichte Épicéa de Serbie 
* Picea  pungens ‚glauca’ Blaufichte Épicéa du Colorado, Sapin bleu 
Pinus cembra Arve Arolle 
* Pinus  contorta Drehkiefer Pin tortillé 
Pinus  montana (mugo) Bergföhre Pin de montagne 
Populus tremula Zitterpappel, Aspe, Espe Peuplier tremble, Tremble 
Prunus avium Vogelkirsche Merisier, Cerisier 
* Pterocarya  fraxinifolia Kaukasische Flügelnuss Ptérocarier à feuilles, Noyer du 

Caucase 
Pyrus pyraster Birnbaum Poirier sauvage 
Quercus cerris Zerreiche Chêne chevelu 
Quercus ilex Steineiche Chêne vert 
Quercus pubescens Flaumeiche Chêne pubescent 
Salix alba Silberweide Saule blanc 
Sorbus torminalis Elsbeere Alisier torminal 
Taxus baccata Eibe If 
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Höhenklasse III 

Bäume werden 8 – 15 m hoch ⇒ Mindestabstand ab Gleisachse: 
      Kategorie 1 18 m 
      Kategorie 2 18 m 
      Kategorie 3 12 m 
      Kategorie 4 12 m 

Arten 

* Abies  koreana Korea-Tanne Sapin de Corée 
Acer campestre Feldahorn Érable champêtre 
Acer monspessulanum Französischer Ahorn Érable de Montpellier 
* Acer negundo Eschenahorn Érable à feuilles de frêne 
Acer opalus Schneeballblättriger Ahorn Érable à feuilles rondes 
* Celtis australis Zürgelbaum Micocoulier 
Fraxinus ornus Mannaesche, Blumenesche Frêne à fleurs 
Malus communis 

(silvestris) 
Apfelbaum Pommier sauvage 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche Charme-houblon 
* + Paulownia tomentosa Paulownie Paulownia 
* Picea breweriana Siskiyou-Fichte Épicéa pleureur, É. Brewer 
Prunus padus Traubenkirsche Merisier à grappes,  Bois-puant 
* + Prunus  serotina Spätblühende Traubenkirsche Cerisier tardif 
* Salix babylonica Echte Trauerweide Saule pleureur 
Salix caprea Salweide Saule marsault, S. des chèvres 
Salix daphnoides Reifweide Saule faux daphné 
Salix eleagnos Lavendelweide Saule drapé 
Salix fragilis Bruchweide Saule fragile 
* Salix matsudana 

‘tortuosa’ 
Korkenzieher-Weide Saule tortueux 

Salix pentandra Lorbeerweide Saule laurier 
Salix viminalis Korbweide Saule des vanniers, Osier blanc 
Sorbus aria Mehlbeere Alisier blanc, Allier, Alouchier 
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorbier des oiseleurs  
Sorbus domestica Speierling Cormier 
Sorbus mougeotii Mugeots Mehlbeere Sorbier de Mougeot 
*  Thuja occidentalis Amerikanischer Lebensbaum Thuya d’Occident 
* Thuja orientalis Orientalischer Lebensbaum Thuya d’Orient 
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Höhenklasse IV 

Sträucher werden 3 – 7 m hoch ⇒ Mindestabstand ab Gleisachse: 
      Kategorie 1 10 m 
      Kategorie 2 10 m 
      Kategorie 3 10 m 
      Kategorie 4   7 m 

Arten 

* Acer  palmatum Fächer-Ahorn Érable palmé, É. Du Japon 
Cornus mas Kornelkirsche Cornouiller mâle 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Hasel, Haselnuss Noisetier, coudrier 
Crataegus spez.  Weissdorn Aubépine 
Hippophaë rhamnoides Sanddorn Argousier 
Ilex  aquifolium Stechpalme Houx 
Juniperus communis Gemeiner Wacholder Genévrier commun 
Mespilus germanica Mispel Néflier 
Pinus  mugo ‘mughus’ Legföhre, Latsche Pin rampant, P. couché, P. mugo 
* + Prunus laurocerasus Kirschlorbeer Laurier cerise 
Prunus mahaleb Felsenkirsche Bois de Ste Lucie, Faux-merisier 
* + Rhus typhina Essigbaum Sumac, Fausse massette 
Salix appendiculata Nebenblättrige Weide Saule appendiculé 
Salix cinerea Grauweide Saule cendré 
Salix  myrsinifolia Schwarzwerdende Weide Saule noircissant 
Salix purpurea Purpurweide Saule pourpre 
Salix triandra Mandelweide Saule à trois étamines, osier brun 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder Sureau noir, Grand sureau 
Sambucus racemosa Roter Holunder Sureau à grappes 
Staphylea pinnata Pimpernuss Staphylier penné 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball Boule-de-neige, Viorne obier 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball Viorne lantane 
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Höhenklasse V 

Sträucher werden maximal 3 m hoch ⇒ Mindestabstand ab Gleisachse: 
       Kategorie 1 9 m 

Kategorie 2 7 m 
Kategorie 3 7 m 
Kategorie 4 7 m 

Arten 

Alnus viridis Grünerle, Alpenerle Au(l)ne vert 
Amelanchier ovalis Felsenmispel Amélanchier à feuilles ovales, Né-

flier des rochers 
Berberis vulgaris Berberitze, Sauerdorn Épine-vinette 
* + Buddleja davidii Schmetterlingsstrauch Buddléa de David 
Buxus sempervirens Buchs Buis 
Coronilla emerus Strauchige Kronwicke Coronille arbrisseau 
* Cotoneaster integerrimus Gemeine Steinmispel Cotonnier à feuilles entières 
* Cotoneaster tomentosa Filzige Steinmispel Cotonnier tomentueux 
Daphne laureola Lorbeerseidelbast Daphné loriole, Laurier des bois 
Daphne mezereum Gemeiner Seidelbast Daphné mézéréon, Bois gentil 
Euonymus europaea Gemeines Pfaffenhütchen Bonnet-de-prêtre, Bois carré, Fu-

sain d’Europe 
Euonymus latifolia Breitblättriges Pfaffenhütchen Fusain à larges feuilles 
Frangula alnus Faulbaum, Pulverholz Bourdaine 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster Troène vulgaire 
Lonicera alpigena Alpengeissblatt Chèvrefeuille des alpes 
Lonicera coerulea Blaues Geissblatt Chèvrefeuille bleu 
Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche Chèvrefeuille noir  
Lonicera periclymenum Waldgeissblatt, windendes 

Geissblatt 
Chèvrefeuille des jardins 

Lonicera xylosteum Rotes Geissblatt / Heckenkir-
sche 

Chèvrefeuille des haies, Caméri-
sier 

Prunus spinosa Schwarzdorn, Schlehe Prunellier, Épine noire 
Rhamnus alpina Alpenkreuzdorn Nerprun des alpes 
Rhamnus cathartica Kreuzdorn Nerprun purgatif 
Ribes alpinum Alpenjohannisbeere Groseillier des alpes 
Rosa spez. Rose Rosier 
 
 
 
 
 
 
* nicht einheimisch; Garten- und Parkbaum 
+ Arten der schwarzen oder grauen Liste 
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Anhang B:  Faustregel Abstände Begrünung beim Bau von Lärm-
   schutzwänden 
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Anhang C:  Kantonale Pflanzabstände von Gehölzen gemäss  
   Nachbarrecht 
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Anhang D:  Netzkarte 
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